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Grundsätze 
 
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens 
„Zurück auf den Platz“. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im 
Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden 
Regelungen für Personen im Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur besseren 
Abtrennung werden die genannten Bereiche in Zonen eingeteilt. Genauere Inhalte werden unter 
Punkt 4 erläutert. Ausgenommen vom Konzept sind sämtliche sonstigen Bereiche im Innenbereich 
von Gebäuden, gastronomische Einrichtungen, Einrichtungen zur Sportplatzpflege und 
Sporthallen. 
 
Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass 
eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen 
der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Allgemeine Hygieneregeln 
 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
außerhalb des Spielfelds (Zonen 2 und 3). 

• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz (i.d.R. FFP2- oder OP-Masken-Standard) ist 
überall dort notwendig, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 
• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 
• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 

Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände. 

 

2. Verdachtsfälle / positive Befunde COVID-19 
 

Die grundsätzliche Gefahr einer Ansteckung/Infektion während des Trainings-
/Spielbetriebs im Freien ist sehr gering einzuschätzen. Dies legen unterschiedliche 
Studien/Untersuchungen nahe. 
 
Demnach besitzt die größte Bedeutung im Infektionsschutz die Einhaltung der 
Maßnahmen „rund um das Spielfeld“ (vgl. Kapitel 1), insbesondere in den 
Räumlichkeiten sowie das Erreichen eines abgeschlossenen Impfschutzes. Darüber 
hinaus gilt: 
• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur bei 

unbeeinträchtigtem Gesundheitszustand möglich, das heißt ohne COVID-19-
verdächtige Symptome. 
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• Personen mit verdächtigen Beschwerden müssen die Sportstätte umgehend 
verlassen bzw. dürfen diese gar nicht betreten. Solche Beschwerden sind: 
Husten, Fieber (ab 38 Grad), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome, Verlust 
von Geruchs- und Geschmackssinn. Die gleiche Empfehlung gilt, wenn derartige 
Beschwerden bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

 
Bei positivem Befund im Rahmen von Antigen- oder PCR-Testungen gelten immer 
die Anweisungen der lokalen Behörden (Gesundheitsämter), insbesondere die 
behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die lokalen Behörden haben auch die 
Federführung bei der Untersuchung zu möglichen Kontaktpersonen. 
 
Die notwendigen Prozesse werden also grundlegend vom zuständigen 
Gesundheitsamt gesteuert und durchgeführt. Vom Verein sollte in jedem Fall 
Unterstützung zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen auf eine COVID-19-
Erkrankung und zur Vorbeugung von weiteren Infektionen geleistet werden. 
 
Daher empfehlen wir bei positivem Befund im Rahmen einer Antigen- oder PCR-
Testung bei Personen im Verein folgende Maßnahmen 
vorzubereiten/durchzuführen, um die Gesundheitsämter auf Nachfrage zu 
unterstützen: 
 
1. Identifizieren aller Spieler*innen/Vereinsmitarbeiter*innen, die in direktem 

Kontakt mit der infizierten Person waren und Informieren aller betroffenen 
Personen. Klärung, wie umfangreich und eng die Kontakte waren. Insbesondere 
ist der Impfstatus der betroffenen Personen den Behörden mitzuteilen. 

 
2. Vorhalten der Kontaktdaten aller betroffenen Personen für kurzfristige 

Rückfragen der Behörden. 
 

3. Vorhalten von „Kontaktdaten des Publikumsbereiches“ für behördliche 
Rückfragen, sofern die Zone 3 (Publikumsbereich) betroffen ist. Wichtig: 
Aufgrund des Datenschutzes keine eigenständige Verwendung der 
Kontaktdaten.  
 

4. Sofortiges Aussetzen des Trainings-/Spielbetriebs der betroffenen Mannschaft 
sowie Hinweis zur eigenverantwortlichen Gesundheitsbeobachtung. Die 
Wiederaufnahme ist abhängig durch die behördlichen Regelungen vor Ort. I.d.R. 
kann bei negativen Testergebnissen eine Wiederaufnahme erfolgen, sollte 
jedoch bei Unklarheiten mit dem örtlichen Gesundheitsamt abgestimmt werden.  
 

5. Bei möglichen Kontakten im Rahmen von Freundschafts- und 
Wettbewerbsspielen: Information des Staffelleiters und Abstimmung zur 
Information von betroffenen gegnerischen Mannschaften. 
 

6. Bei positivem Befund in/um der/die Mannschaft eines Gegners im Spielbetrieb 
sollte eine kurzfristige Information an alle im eigenen Verein betroffenen 
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Personen erfolgen. Eine Aussetzung des Trainings-/Spielbetriebs ist in der Regel 
nicht notwendig, sofern sämtliche Hygienemaßnahmen außerhalb des 
Spielfeldes eingehalten wurden. Dennoch sollte ein Hinweis zur 
eigenverantwortlichen Gesundheitsbeobachtung sowie eine Abstimmung mit 
dem örtlichen Gesundheitsamt erfolgen. Insbesondere ist hervorzuheben, dass 
geimpfte Personen einer Mannschaft deutlich höheren Gesundheitsschutz für 
eine Ansteckung haben, weniger häufig die Infektion weitergeben und auch 
weniger häufig in eine Quarantäne als Kontaktperson geschickt werden. 

 

Wichtiger Hinweis für betroffene Spieler*innen: Im Anschluss an eine überstandene Infektion 
sollten medizinische Untersuchungen klären, inwieweit wieder Spielfähigkeit besteht. 
Insbesondere Lungen- und Herz-Kreislauf-Funktion sollten überprüft werden. Das gilt 
insbesondere, wenn die Infektion deutliche Symptome hervorgerufen hat. Entsprechende 
Empfehlungen für Ärzt*innen sind veröffentlicht. 

 

 

 
 

3. Organisatorisches 
 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verfügungen und Vorgaben. 
• Ansprechpartner*in für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des 

Trainings- und Spielbetriebs ist Johann Kappernagel. 
• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins 

BWBümmerstede und der Sportstätte Dwaschweg 280 mit den lokalen Behörden 
abgestimmt. 

• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 
Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. 

• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven 
Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 
informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch 
für die Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen. 

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen über 
die Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der 
Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im 
Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet. 

 

4. Zonierung 
 

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt: 
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Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 
• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung befinden sich nur die für den Trainings- und 

Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: 
o Spieler*innen 
o Trainer*innen 
o Funktionsteams 
o Schiedsrichter*innen 
o Sanitäts- und Ordnungsdienst 
o Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung) 

• Alle Personen in der technischen Zone/im Bereich der Auswechselbänke halten entweder 
Mindestabstand oder tragen mindestens medizinischen Mund-Nasen-Schutz. 

• Medizinisches Personal betritt das Spielfeld zur Behandlung ausschließlich mit 
medizinischem Mund-Nasen-Schutz. 

• Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und 
verlassen. 

• Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend 
Wegeführungsmarkierungen genutzt. 

• Medienvertreter*innen, die im Zuge der Arbeitsausübung Zutritt zu Zone 1 benötigen (z.B. 
Fotograf*innen), wird dieser nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des 
Mindestabstandes gewährt. 

Zone 2 „Umkleidebereiche“ 
• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 

o Spieler*innen 
o Trainer*innen 
o Funktionsteams 
o Schiedsrichter*innen 
o Carsten Neunzig Ansprechpartner*in für Hygienekonzept 

• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes. 

• Die Trainings- und Belegungsplanung der Umkleidebereiche sind so gestaltet, dass 
genügend Zeit für hygienekonzeptkonformes Vor- und Nachbereiten der 
Trainingseinheit/des Spiels eingeplant ist. Die Nutzung in mehreren Kleingruppen 
nacheinander ist vorgesehen. 

• Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten 
zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen und ausreichend gelüftet. 

• Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie 
zeitlicher Versetzung/Trennung. 

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige 
Minimum beschränkt. 

• Der Aufenthalt in den Ein-/Ausgangsbereichen sowie Gängen/Zuwegen ist zu vermeiden. 
• Das Betreten/Verlassen der Umkleidebereiche erfolgt unter Nutzung eines Mund-Nasen-

Schutzes. 

 
Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ 
• Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der 

Sportstätte, welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte 
Außenbereiche) sind. 
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• Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über einen/mehrere offizielle Eingänge. 
Die anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs ist stets bekannt. 

Eine namentliche Erfassung aller Besucher*innen vorzunehmen ist nur notwendig, sofern die 

jeweiligen Rechtsverordnungen (Corona-Verordnungen) des eigenen Landes oder sonstige 

lokale Rechtsvorschriften dies vorsehen. Dies gilt es zu prüfen. Das Musterkonzept „Zurück ins 

Spiel“ liefert Vorlagen und Hinweise zur Umsetzung der Kontakterfassung. 

• Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang und 
Ausgang der Sportstätte. 

• Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden 
Bereichen auf-/angebracht: 

o Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 
o Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage 
o Abstandsmarkierungen auf Zuschauer*innenplätzen 
o Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb 

• Unterstützend werden Plakate zu den allgemeine Hygieneregeln genutzt. 

Folgende Bereiche der Sportstätte fallen nicht unter die genannten Zonen und sind separat zu 

betrachten und anhand der lokal gültigen behördlichen Verordnungen zu betreiben: 

• Vereinsheim 

• Ggf. getrennte Gastronomiebereiche 

• Sonstige Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume 

 

5. Trainingsbetrieb 
 

Grundsätze 
• Die Größe der Trainingsgruppen orientiert sich an der gültigen Verordnung. 
• Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die 

Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts. 
• Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten. 
• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher 

Mannschaften vermieden wird. Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant. 
• Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine 

Teilnahme am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen. 
• Die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit.  

In der Sportstätte 
• Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes Training 

geplant ist. 
• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3 

möglich. 
• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainingsbetriebes 

sichergestellt. 

 

6. Spielbetrieb 
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Für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs müssen bisher übliche Abläufe angepasst werden.  

Hierfür müssen anhand der Hygienemaßnahmen sowie der bestehenden Rahmenbedingungen 

im organisatorischen und infrastrukturellen Bereich auf den einzelnen Verein passend 

zugeschnittene Lösungen gefunden werden. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der 

Bedingungen und Verfügungslagen können aktuell nur beispielhafte Aspekte aufgeführt 

werden, die dabei zu beachten sind.  

• Prüfen der Notwendigkeit der Abstimmung des Hygienekonzepts mit den lokalen Behörden 

• Allgemeine Organisation von Grundlagen der Hygienemaßnahmen (Desinfektionsmittel-

Spender, Seife, Einmal-Handtücher, Hinweis-Beschilderung) 

• Organisation der Zuschauer*innen-Registrierung 

• Organisation des Ein- und Ausgangsbereichs 

• Organisation von Wegeführung und Zuschauerplatzierung anhand der gültigen maximalen 

Zuschaueranzahl 

• Organisation von Gastronomie (vor, während und nach Spielen) 

• Organisation von Reinigungsvorgängen 

• Organisation von Mannschaftssitzungen/Spielvorbereitung 

• Organisation von Umkleide- und Dusch-Abläufen 

• Information der Gäste-Teams über Hygienemaßnahmen und Rahmenbedingungen 

• Organisation der technischen Zone mit ausreichend Platz für alle notwendigen Personen 

sowie ausreichend Abstand zu Zone 3 

7. Ergänzende Hinweise Kinderfußball 
 

Grundsätzlich gelten sämtliche Hygieneregeln und Hinweise aus diesem Konzept auch für den 
Trainings- und Spielbetrieb im Kinderfußball. Vor allem aufgrund der besonderen Spielformen 
der „Kinderfußballfestivals“ können im Bereich der Organisation jedoch einige zusätzliche 
Empfehlungen beachtet werden.  

Allgemeines: Spieltage 
• Bei der Planung von Spieltagen - besonders im Turniermodus – werden nur so viele 

Vereine und Spieler*innen involviert, dass die Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregelungen auf der Sportanlage jederzeit eingehalten werden können. 

• Jedem Team wird eine Aufenthaltszone zugeteilt. Diese werden per Markierungshütchen 
abgesteckt. Innerhalb dieser Zone gilt die Einhaltung des Mindestabstands. Ein 
ausreichender Abstand (min. 1,5 Meter) zwischen den einzelnen Zonen sowie den 
Spielfeldern/Kleinfeldern ist notwendig. 

• Die Teams kommen am besten gemeinsam auf die Sportanlage und gehen zügig auf die 
zugeteilte Aufenthaltsflächen. 

• Soweit möglich kommen die Kinder bereits umgezogen zur Sportanlage und führen nur 
noch den Schuhwechsel unter freiem Himmel durch. Gleiches gilt nach Abschluss des 
Spieltages. Um dies zu ermöglichen können entweder Trikots vorab verteilt, oder es kann 
mit Markierungshemden gespielt werden. 

• Nach Beendigung des Turniers findet keine Verabschiedung der einzelnen Mannschaften 
statt. Alle Teilnehmer*innen und Begleitpersonen verlassen zügig das Sportgelände, damit 
es zu keinem Aufeinandertreffen mit Personen nachfolgender Veranstaltungen kommt. 

• Hinweis an Eltern: Bei ungeklärten Verdachtsfällen im direkten Umfeld (z.B. Schule, 
Kindergarten/Kita, Familie, Freundeskreis) der Kinder die Teilnahme sorgfältig abwägen 
und im Zweifel eher aussetzen. 
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Organisation: Spieltage 
• Pro Verein/Mannschaft ist nur eine*n Betreuer*in auf dem Spielfeld (Coaching Zone) 

vorgesehen. 
• Die Anzahl an Spieler*innen wird über die gültigen Verfügungslagen reguliert. Dies wird bei 

der Planung berücksichtigt. 
• Die geeignetste Spielform ist 3-gegen-3 auf maximal vier Feldern. 
• Kontakte zwischen den Teams außerhalb des Spielgeschehens sind zu vermeiden. Hierzu 

sind unterstützend die Aufenthaltszonen zu nutzen. 
• Im Spielbetrieb hat jedes Team am Spielfeld eine eigene Wechselzone. Ein Platzwechsel 

erfolgt über den Korridor in eine Richtung. 
• In den Coaching Zonen halten sich gleichzeitig maximal zwei Personen auf. Da es zu 

Kontakt mit Spieler*innen anderer Teams kommen kann, ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes verpflichtend. 

• Alle Teams werden im Vorfeld per Skizze über die einzelnen Zonen informiert. 

Zuschauer*innen/Begleitpersonen 
• Die maximale Anzahl an Begleitpersonen wird anhand der gültigen Verfügungslagen und 

Voraussetzungen der Sportanlage ausgerichtet. Gast-Teams werden entsprechend 
informiert. 

• Nach dem Betreten der Sportanlage wird ein Platz im Zuschauer*innenbereich (um das 
Spielfeld, außerhalb des Wechselkorridors) eingenommen. Es gilt ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personengruppen. Ist die Einhaltung des Abstandes nicht möglich, 
gilt Maskenpflicht. 

• Tipp für Eltern/Begleitpersonen: Bei schlechter Witterung warme Kleidung/Decken und 
Sitzüberwürfe (z.B. Plastiktüten) im Auto vorhalten, um Kinder mit schmutziger/feuchter 
Kleidung zu transportieren. 

 
8. Einschätzung des Infektionsrisikos 

 
Der Verein BWBümmerstede sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und 
bestmögliche Prävention. 

Ausgangslage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen, Regelungen und Empfehlungen ist die 
Annahme, dass eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 im Rahmen des Fußballspielens im Freien 
zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber bei konsequenter Umsetzung der genannten 
Hygienemaßnahmen gering ist. Während des Trainings- und Spielbetriebs ist im Fußball ein 
naher Kontakt mit Personen des eigenen Teams, des gegnerischen Teams (nur im Spiel) sowie 
weiteren Personen, auch Schiedsrichtern/-innen nicht gänzlich auszuschließen. Jedoch konnten 
u.a. eigene Auswertungen aus dem Fußball zeigen, dass Übertragungen auf dem Spielfeld 
äußerst unwahrscheinlich sind. Die meisten Ansteckungssituationen entstehen offenbar 
außerhalb des Fußball- und Arbeitsumfeldes (auf jeden Fall außerhalb des Spielfeldes), 
insbesondere im privaten Sektor. Diese Erkenntnisse rund um die Ansteckungsfähigkeiten im 
Fußball sind immer zu berücksichtigen. 

Die Gefährdung wird zudem durch die stetig steigende Impfquote sowie durch Immunität nach 
durchgemachten (symptomatischen) Infektionen mit SARS-CoV-2 (gemäß Angaben des RKI für 
6 Monate einer Impfimmunität gleichgesetzt) gesenkt. Bei einer hohen Durchimpfungsrate ist 
eine Ansteckung mit Sars-CoV-2 trotz der Impfung zwar selten möglich (wie bei anderen 
Impfungen auch), die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Verläufe oder die Weitergabe des 
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Virus jedoch extrem gering. Es muss jedoch auch damit gerechnet werden, dass es zu einer 
Mutation des Virus mit Auftreten von Virusvarianten kommen kann, die nicht unter den Schutz 
der gängigen Impfungen fallen. Es bleibt außerdem ein mögliches Restrisiko für eine Infektion 
oder einen schwerwiegenden Verlauf für Personen ohne Impfung, Personen mit bestimmten 
Risikofaktoren, Personen die aus verschiedenen Gründen keine Immunität aufbauen können 
und für Personen die eine Impfung generell (d.h. für jeden Impfstoff) kontraindiziert oder nicht 
erwünscht ist, bestehen. Durch Hygienemaßnahmen können die Risikofaktoren für diese 
Personen minimiert werden. Bei diesen Personen können medizinische Beratung und 
Aufklärung unterstützen. 

 

Folgende zusätzliche Hinweise zum Arbeitsschutz gelten und sollten im Konzept aufgeführt 

werden, sofern BG-pflichtige Personen (Vertragsspieler*innen, bezahlte Trainer*innen) in den 

Trainings- und/oder Spielbetrieb involviert sind. Andernfalls kann dieser Punkt gelöscht werden. 

 

 

 

9. Hinweis Vertragsspieler*innen & bezahlte Trainer*innen 
 

• Der Verein BWBümmerstede ist der Arbeitgeber. Dieser trägt die Verantwortung für die 
Umsetzung notwendiger Arbeitsschutz- und Infektionsschutzmaßnahmen für seine 
Arbeitnehmer*innen. 

• Notwendige oder sinnvolle Maßnahmen können sich aus dem SARS-CoV2-
Arbeitsschutzstandard des BMAS sowie ergänzender Regeln und 
Handlungsempfehlungen, z.B. der VBG, ergeben. Folgende Maßnahmen sind (aktuell) 
verpflichtend: 

o Unterweisung zum Hygienekonzept 
o Bereitstellung von notwendigem Mund-Nasen-Schutz 
o Ermöglichen/Anbieten von arbeitsmedizinischer Vorsorge, die auch telefonisch 

erfolgen kann 
§ Individuelle Beratung zu besonderen Gefährdungen aufgrund 

Vorerkrankungen 
§ Besprechung von Ängsten und psychischer Belastung 
§ Vorschlag von geeigneten verstärkten Schutzmaßnahmen, wenn die 

Arbeitsschutzmaßnahmen des Konzeptes nicht weitreichend genug sind 
• Im Falle eines Infektionsverdachts ist von einer Arbeitsunfähigkeit der Arbeitnehmer*innen 

auszugehen, bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt ist. 


